
Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um das Thema Elternbeiträge für Kinder 
in Kindergärten oder in der Tagespflege haben wir hier für Sie zusammengestellt. 
 
 
Wer muss einen Elternbeitrag bezahlen? 
Die Eltern beziehungsweise der Elternteil, bei dem das Kind lebt. 
 
Was ist zu veranlassen, wenn die Eltern sich trennen? 
Bitte informieren Sie uns. Zahlungspflichtig ist jedoch der Elternteil, bei dem das Kind lebt. 
Auch nur dessen Einkommen ist maßgeblich. 
 
Was muss ich veranlassen, wenn ich umziehe? 
Bitte informieren Sie uns unverzüglich. 
 
Welches Einkommen ist maßgeblich? 
Maßgeblich das tatsächliche Bruttojahreseinkommen in dem Jahr, in dem das Kind betreut 

wird. 

Was wird noch als Einkommen angerechnet? 
 Unterhalt 
 Kindesunterhalt 
 Elterngeld über 300 Euro monatlich 
 steuerfreies Einkommen, zum Beispiel aus geringfügigen Tätigkeiten 
 Renten 
 Pensionen 
 Krankengeld 
 Mutterschaftsgeld 
 BAföG 
 Stipendien 

 
Welche Unterlagen muss ich einreichen? 
Der letzte Steuerbescheid reicht zur vorläufigen Berechnung aus. Sie können auch 
Unterlagen wie die Abrechnung des Monats Dezember oder ähnliche 
Einkommensnachweise vorlegen. Bitte reichen Sie unaufgefordert den Steuerbescheid jedes 
Kalenderjahres nach, in dem Ihr Kind betreut wird. 
 
Mein Einkommen ändert sich. Was muss ich tun? 
Eine Veränderung Ihres Einkommens im laufenden Kalenderjahr können Sie uns auch 
schon vor Erhalt des Steuerbescheides anzeigen. Bei einer Erhöhung des Einkommens 
sind Sie dazu verpflichtet, uns dieses mitzuteilen. 
Bitte reichen Sie dafür eine aktuelle Einkommenserklärung mit Einkommensnachweisen ein, 
aus denen sich Art und Zeitpunkt der Änderung ergeben. Das kann zum Beispiel die erste 
Abrechnung einer neuen Arbeitgeberin oder eines neuen Arbeitgebers sein oder der 
Bescheid über Elterngeld. Da die Basis für die Berechnung Ihr Jahreseinkommen ist, 
brauchen wir bei einer solchen Änderung immer auch die letzte alte Abrechnung. 
Sobald Ihnen der Steuerbescheid vorliegt, reichen Sie diesen bitte nach. 
Nach Eingang der Unterlagen erfolgt eine Schätzung des Einkommens für das Kalenderjahr 
und Sie erhalten einen Änderungsbescheid. Bitte passen Sie die Elternbeitragszahlungen 
erst nach Erhalt dieses Änderungsbescheides an. 
 

Für welchen Zeitraum muss ich Elternbeiträge zahlen? 
Elternbeiträge sind für jeden Monat zu zahlen, für den ein gültiger Betreuungsvertrag 
besteht. Sie werden immer für den vollen Monat erhoben. 
 
 



Wer kann von den Elternbeiträgen befreit werden? 
Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II, 
Sozialhilfe nach dem SGB XII, Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, Leistungen nach dem 
Asylbewerbergesetz oder von Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz werden für 
die Monate des Bezuges dieser Leistungen von den Elternbeiträgen befreit. 
 
Für mein Kind bestehen mehrere Betreuungsverträge. Muss ich mehrere 
Elternbeiträge leisten? 
Ja. Sofern mehrere gültige Betreuungsverträge bestehen, sind auch mehrere Elternbeiträge 
zu leisten. 
 
Gibt es eine Möglichkeit, den festgesetzten Elternbeitrag zu ermäßigen oder zu 
erlassen? 
Ja. Familien mit geringem Einkommen können unter Nachweis ihrer wirtschaftlichen 
Verhältnisse einen Erlass des Elternbeitrages beantragen. Die Bewilligung ist eine 
Einzelfallentscheidung, welche die jeweilige konkrete Einkommenssituation und besonderen 
Lebensumstände berücksichtigt. Die Berechnung erfolgt anhand sozialhilferechtlicher 
Vorgaben. Für die Beantragung lassen Sie sich bitte telefonisch oder in einem persönlichen 
Gespräch beraten und rufen dazu Ihre Elternbeitragssachbearbeiterin beziehungsweise 
Ihren Elternbeitragssachbearbeiter an. 
 
Wann ist mein Kind beitragsfrei?                   
Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollenden werden, sind nach § 50 
Abs. 1 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) in der ab dem 01.08.2020 gültigen Fassung ab 
Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres (01.08.) bis zur 
Einschulung beitragsfrei. 
Sonderregelungen für vorzeitige Einschulungen oder Kinder, die von der Einschulung 
zurückgestellt werden, gibt es nicht. 
 
Wie berechnet sich der Elternbeitrag bei Geschwisterkindern? 
Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Beitragspflichtigen gleichzeitig eine 
Tageseinrichtung für Kinder besuchen, ein Angebot der Offenen Ganztagsschule, oder 
Leistungen der Kindertagespflege in Anspruch nehmen und die Stadt Bornheim in allen 
Fällen hierfür öffentlich-rechtliche Beiträge erhebt, wird für das Erstkind und das Zweitkind 
der Beitrag in Höhe von 62,5% bei der Kindertagespflege und den Tageseinrichtungen für 
Kinder erhoben und in Höhe von 75% bei der Offenen Ganztagsschule. Für das dritte und 
alle weiteren Kinder wird kein Beitrag erhoben.  
Als Erstkind gilt das Kind, für das sich nach dem Einkommen, der Betreuungsart und der 
Betreuungsform der höchste Beitrag ergibt. Als Zweitkind gilt das Kind, für das sich nach 
dem Einkommen, der Betreuungsart und der Betreuungsform der zweithöchste Beitrag 
ergibt.  
Die Beitragsermäßigung gilt auch dann, wenn sie mit der Beitragsbefreiung nach dem KiBiz 
zusammentrifft. 

Wird der steuerliche Kinderfreibetrag bei der Beitragsberechnung angerechnet? 
Die anerkannten steuerlichen Kinderfreibeträge nach § 32 Einkommensteuergesetz (EStG) 
werden ab dem dritten Kind vom ermittelten Einkommen abgezogen. Als Nachweis wird der 
aktuelle Einkommensteuerbescheid benötigt. Kinderfreibeträge des ersten und zweiten 
Kindes werden nicht abgezogen. 
 
Können Elternbeiträge steuerlich abgesetzt werden? 
Elternbeiträge können im Rahmen der Einkommensteuererklärung als 
Kinderbetreuungskosten einkommensmindernd geltend gemacht werden. Dafür reichen Sie 
bitte den Festsetzungsbescheid und Kontoauszüge als Zahlungsbelege beim Finanzamt ein. 
Bescheinigungen über die gezahlten Beiträge werden nicht gefertigt. Das Essensgeld kann 
nicht einkommensmindernd geltend gemacht werden. 


